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1. Datenschutznovelle II 2009 jüngst verabschiedet

Der Bundestag hat die Datenschutznovelle II 2009 (Datenhandel) am 03.07.2007 beschlossen. Die Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 10.07.2009. Die Novelle tritt nunmehr am 01.09.2009 in Kraft. 

Für die Verarbeitung oder Nutzung bereits erhobener Daten gibt es eine Übergangsfrist bis zum 31.08.2012. 

2. Einwilligungsvorbehalt / Wechsel von „opt-out“ zu
„opt-in“ 

Grundsatz: Einwilligung erforderlich.

-  Schriftform notwendig, § 4 a BDSG

-  Ausnahme: Besondere Umstände 

    -  zum Beispiel telefonische Einwilligung; dann muss der Inhalt 

der Einwilligung von verantwortlicher Stelle schriftlich bestätigt werden; 

-  zum Beispiel Einwilligung in elektronischer Form; dann muss 

die Einwilligung protokolliert werden und der Betroffene muss deren Inhalt jederzeit abrufen können. Zudem muss die Einwilligung jederzeit für Zukunft widerrufbar sein. 

-  Bei schriftlicher Einwilligung im Zusammenhang mit anderen

Erklärungen (z. B. Abobestellung) ist diese drucktechnisch deutlich hervorzuheben. 

-  Abschluss eines Vertrages darf nicht von Einwilligung abhängig

gemacht werden. 

-  Problem in der Praxis wegen rechtmäßiger Einwilligung; 

häufige Beanstandungen durch Gerichte (unangemessen, überraschend). 

3.  Ausnahmen zum Einwilligungsvorbehalt (§ 28 Abs. 3 

BDSG) 

a) Transparente Übermittlung 

-  Übermittlung von Adressen mit einer Gruppenzugehörigkeit zu-

lässig; Voraussetzung: Aus der Werbung geht eindeutig hervor, wer die Daten erstmals gespeichert hat. Überlassung muss ab 01.04.2010 für 2 Jahre protokolliert werden. 

-  Große Probleme in der Praxis. Wer gibt noch seine Adresse her? 

(z. B. Allianzkunde erhält plötzlich Viagra-Werbung; Allianz bekommt Image-Problem und verliert möglicherweise Kunden). 

b) Transparente Nutzung 

Nutzung von Daten zur Bewerbung von fremden Angeboten zulässig (keine Beschränkung auf Adressdaten und eine Gruppenzugehörigkeit). Voraussetzung: In der Werbung ist die für die Nutzung verantwortliche Stelle eindeutig erkennbar. 

Zulässig damit klassisches Listbroking mit Auftragsdatenverarbeitung. Aber Achtung: § 11 II BDSG beachten (schriftlicher Vertrag mit vorgegebenen 10 Punkten erforderlich). In der Praxis bedarf es in der Regel neuer Verträge! 

c) B2B 

Werbung zwischen Firmen ist zulässig; Name des Ansprechpartners (z. B. des Geschäftsführers) darf verwendet werden. 

d) Bestandskunden

Werbung gegenüber Bestandskunden ist zulässig. Voraussetzung: Eigene Angebote. 

e) Öffentliche Verzeichnisse 

Daten aus öffentlichen Verzeichnissen dürfen verwendet werden (zum Beispiel Adress-,  Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse). Voraussetzung: Es muss sich um eigene Angebote handeln. 

f) Spenden

Spendenwerbung seitens steuerbegünstigter Organisationen ist zulässig (auch für Parteien). Anders: Wahlwerbung. Hier gilt die Ausnahme nicht. 
4. Weitere Änderungen 

a) Datenschutzbeauftragter 

-  Sonderkündigungsschutz (§ 4 f III BDSG) 

 Kündigung nur aus wichtigem Grund möglich 

-  gesetzlicher Anspruch des Datenschutzbeauftragten auf Fort-

bildung auf Kosten des Arbeitgebers. 

b) Neue Grundsätze zur Verarbeitung 

Für jede Verwendung von Daten gelten die Grundsätze der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit. Verzicht auf Anonymisierung und Pseudonymisierung nur bei unverhältnismäßigem Aufwand (§ 3 a BDSG) möglich. 

c) Markt- und Meinungsforschung 

Verwendung von personenbezogenen Daten nach wie vor zulässig. Aber: Verwendung nur für das Forschungsvorhaben, für welches sie erhoben wurden. Für weitere Verwendung besteht Zwang zur Anonymisierung. 

d) Datenaufsicht 

Erhebliche Erweiterung der Anordnungs- und Untersagungsrechte der Datenaufsicht (§ 38 Abs. 5 BDSG). 

e) Informationszwang 

Bei Datenschutzverstößen muss das Unternehmen bei bestimmten Daten (zum Beispiel Bankkonten) die Datenaufsicht und den Betroffenen informieren. Voraussetzung aber, dass dem Betroffenen schwerwiegende Beeinträchtigungen drohen. 

f) Bußgelder 

Bei formalen Verstößen bis zu 50.000,00 €, bei materiellen Verstößen bis zu 300.000,00 €. Erhöhung des Bußgeldes möglich, wenn Verstoß zu weitergehendem Gewinn führt. 

g) Datenschutz für Arbeitnehmer (§ 32 BDSG) 

Eigene Aufklärung von Straftaten durch Firmen wird eingeengt. Voraussetzungen nunmehr:  

-  Tatsächliche Anhaltspunkte begründen den Verdacht einer Straf-

tat des Betroffenen.

-  Die Anhaltspunkte müssen dokumentiert werden. 

-  Erforderlichkeit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur 

Aufdeckung der Straftat.

-  Kein Überwiegen der schutzwürdigen Interessen des Be-

   troffenen. 

-  Art und Ausmaß sind im Hinblick auf den Anlass nicht un-

   verhältnismäßig.
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